
Landtag Nordrhein-Westfalen 
17. Wahlperiode 

Vorlage 

an den Haushalts- und Finanzausschuss 

Düsseldorf, 7. November 2018 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. WAHLPERIODE 

VORLAGE 
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Alle Abg 

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein
Westfalen für das Haushaltsjahr 2019 (Haushaltsgesetz 2019) 

Einzelplan 05 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksachen 17/3300 und 17/4100 

Ministerium für Schule und Bildung 

Bericht über das Ergebnis der Beratungen des 

Ausschusses für Schule und Bildung 

Beschlussempfehlung 

Der Einzelplan 05 - Ministerium für Schule und Bildung - wird mit der aus dem Bericht 
ersichtlichen Änderung angenommen. 
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Bericht 

A Allgemeines 

Das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein
Westfalen für das Haushaltsjahr 2019 (Haushaltsgesetz 2019) wurde vom Plenum 
nach 1. Lesung am 19. September 2018 federführend an den Haushalts- und 
Finanzausschuss sowie zur Mitberatung an die zuständigen Fachausschüsse 
überwiesen. 

Die in den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses für Schule und Bildung fallenden 
Haushaltsansätze des Einzelplans 05 wurden in den Sitzungen des Ausschusses am 
26. September 2018 sowie am 7. November 2018 beraten. Hierbei floss mit 
Vorlage 17/1086 der Erläuterungsband zum Einzelplan 05 in die Beratungen ein. 

Zur abschließenden Beratung des Einzelplan 05 im Ausschuss für Schule und 
Weiterbildung lag mit Vorlage 17/1217 die schriftliche Beantwortung von Fragen der 
Fraktionen an die Landesregierung vor. Mit Vorlage 17/1287 stand der Vermerk der 
Berichterstattergesprächs zum Einzelplan 05 ebenfalls zur Verfügung 

B Abstimmung 

• Änderungsanträge 
Änderungsanträge wurden von der Fraktion der SPD, der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie der Fraktion der AfD eingereicht. Die 
Anträge wurden mehrheitlich abgelehnt (Ifd. Nummern 01 bis 9 sowie 11 bis 
20). 

Zudem wurde ein gleichlautender Änderungsantrag der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP sowie der Fraktion der SPD (Ifd. Nummer 10a und 10b) 
vorgelegt. Ihm wurde mehrheitlich zugestimmt; das Abstimmungsergebnis 
hierzu ist der Anlage zu entnehmen. 

• Gesamtabstimmung 
Der Ausschuss für Schule und Bildung stimmte dem Einzelplan 05 - Ministerium 
für Schule und Bildung - in der Fassung der beschlossenen Änderungsanträge 
mit den Stimmen der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP gegen die 
Stimmen der Fraktion der SPD, der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie 
der Fraktion der AfD zu. 

Kirstin Korte 
- Vorsitzende -

Anlagen 

3 



4 



Ifd. Nr. Antrag der 
des Fraktion/en 

Antrags 

01 AfD 

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 05 
zum Haushaltsgesetz 2019 

Antrag 

Kapitel 05 030 IQB 
Titel 62330 

Absenkung des Baransatzes 

2019 Ansatz It. HH 2018 
von 1.167.400 Euro 614.200 Euro 
um 553.200 Euro 
auf 614.200 Euro 

Begründung: 
Reduzierung auf den Baransatz von 2018. 

Abstimmungsergebnis 

CDU nein 
SPD nein 
FDP nein 
GRÜNE nein 
AfD ja 



Ifd. Nr. Antrag der 
des Fraktion/en 

Antrags 

02 AfD 

6 

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 05 
zum Haushaltsgesetz 2019 

Antrag 

Kapitel 05 030 Anteil des Landes an den Kosten zur 
Titel 63240 Umsetzung des Europäischen 

Qualifikationsrahmens (EQR) in 
Deutschland 

Absenkung des Baransatzes 

2019 Ansatz It. HH 2018 
von 25.000 Euro 25.000 Euro 
um 6.000 Euro 
auf 19.000 Euro 

Begründung: 
Reduzierung auf den Baransatz von 2017. 

Abstimmungsergebnis 

CDU nein 
SPD nein 
FDP nein 
GRÜNE nein 
AfD ja 



Ifd. Nr. Antrag der 
des Fraktion/en 

Antrags 

03 GRÜNE 

- -------_ .. _ .. _---------------- - - -- ------------------------ --- _ ... _-

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 05 
zum Haushaltsgesetz 2019 

Sachhaushalt 

Antrag 

Kapitel 05 075 Zentren für schulpraktische 
Lehrerausbildung 

Titel 42210 Bezüge und Nebenleistungen der 
Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und 
Richter 

Erhöhung des Baransatzes 

2019 Ansatz It. HH 2018 
von 122.905.000 Euro 
um 3.155.000 Euro 
auf 126.060.000 Euro 120.083.200 Euro 

Begründung: 
Die erfolgte Angleichung in der Lehrerausbildung rechtfertigt nicht mehr 
eine ungleiche Bezahlung der Fachleitungen der unterschiedlichen 
Lehrämter. Deshalb sind alle Fachleiterinnen und Fachleiter grundsätzlich 
nach A 15 zu besolden. Die Besoldung soll schrittweise angehoben 
werden 

Abstimmungsergebnis 

CDU nein 
SPD Enthaltung 
FDP nein 
GRÜNE ja 
AfD nein 
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Ifd. Nr. 
des 

Antrags 

04 

8 

Antrag der 
Fraktion/en 

AfD 

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 05 
zum Haushaltsgesetz 2019 

Antrag 

Kapitel 05 077 QUA-LiS NRW 

Absenkung des Baransatzes 

2019 
von 13.409.000 Euro 
um 6.704.500 Euro 
auf 6.704.500 Euro 

Begründung: 

Ansatz It. HH 2018 
13.113.000 Euro 

Die Reintegration der Qualitätssicherung in die Zuständigkeit der 
jeweiligen Schuldezernate bringt ein enormes Einsparpotenzial. 
Die avisierte ClearingsteIle wird nicht für die Untersuchung und Prüfung 
der Aufgaben der QUA-LiS und ihrer Effizienz zum Tragen kommen. Die 
AfD-Fraktion appelliert an eine evidenzbasierte Prüfung der bisherigen 
QUA-LiS-Methodik. 

Abstimmungsergebnis 

CDU 
SPD 
FDP 
GRÜNE 
AfD 

nein 
nein 
nein 
nein 
ja 



Ifd. Nr. Antrag der 
des Fraktion/en 

Antrags 

05 AfD 

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 05 
zum Haushaltsgesetz 2019 

Antrag 

Kapitel 05 300 Medienberatung NRW, Lehren und 
Titelgruppe 62 Lernen in der digitalen Welt 

Absenkung des Baransatzes 

2019 Ansatz It. HH 2018 
von 3.166.700 Euro 374.600 Euro 
um 1.292.100 Euro 
auf 1.874.600 Euro 

Begründung: 
Die rapide Erhöhung des Baransatzes erscheint nicht angemessen. 

Abstimmungsergebnis 

CDU nein 
SPD nein 
FDP nein 
GRÜNE nein 
AfD ja 
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Ifd. Nr. Antrag der 
des Fraktion/en 

Antrags 

06 GRÜNE 

10 

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 05 
zum Haushaltsgesetz 2019 

Personalhaushalt 

Antrag 

Kapitel 05 300 Schule gemeinsam 
Titelgruppe 63 Schulverwaltungsassistenz 
Titel 42263 Bezüge und Nebenleistungen der 

Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und 
Richter 

Erhöhung des Baransatzes 

2019 Ansatz It. HH 2018 
von 5.155.900 Euro 
um 7.478.520 Euro 
auf 12.634.420 Euro 3.866.500 Euro 

Begründung: 

Schulverwaltungsassistenzen entlasten Schulen von 
Verwaltungsaufgaben. Gerade angesichts der schwierigen Situation an 
Schulen mit unbesetzten LehrersteIlen, ist es wichtig, Lehrkräfte von 
nichtpädagogischen Arbeiten zu entlasten. CDU und FDP hatten 
zusätzliche 300 Stellen gefordert. Der Haushaltsentwurf der 
Landesregierung sieht nur einen Aufwuchs um 45 Stellen, davon 25 bei 
Beamtinnen und Beamte vor. Das soll auf 300 erhöht werden, in dieser 
Haushaltsstelle auf 170. 

Abstimmungsergebnis 

CDU nein 
SPD ja 
FDP nein 
GRÜNE ja 
AfD Enthaltung 

----



Ifd. Nr. Antrag der 
des Fraktion/en 

Antrags 

07 GRÜNE 

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 05 
zum Haushaltsgesetz 2019 

Personalhaushalt 

Antrag 

Kapitel 05 300 Schule gemeinsam 
Titelgruppe 63 Schulverwaltungsassistenz 
Titel 42863 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer 

Erhöhung des Baransatzes 

2019 Ansatz It. HH 2018 
von 9.270.700 Euro 
um 3.430.950 Euro 
auf 12.631.650 Euro 3.866.500 Euro 

Begründung: 

Schulverwaltungsassistenzen entlasten Schulen von 
Verwaltungsaufgaben. Gerade angesichts der schwierigen Situation an 
Schulen mit unbesetzten LehrersteIlen, ist es wichtig, Lehrkräfte von 
nichtpädagogischen Arbeiten zu entlasten. CDU und FDP hatten 
zusätzliche 300 Stellen gefordert. Der Haushaltsentwurf der 
Landesregierung sieht nur einen Aufwuchs um 45 Stellen, davon 20 bei 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, vor. Das soll auf auf 300 erhöht 
werden, in dieser Haushaltsstelle auf 130. 

Abstimmungsergebnis 

CDU nein 
SPD ja 
FDP nein 
GRÜNE ja 
AfD Enthaltung 
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Ifd. Nr. Antrag der 
des Fraktion/en 

Antrags 

08 AfD 

12 

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 05 
zum Haushaltsgesetz 2019 

Antrag 

Kapitel 05 300 Ausbau von Europaschulen in NRW 
Titelgruppe 65 

Absenkung des Baransatzes 

2019 Ansatz It. HH 2018 
von 71.900 Euro 71.900 Euro 
um 71.900 Euro 
auf o Euro 

Begründung: 
Die AfD-Fraktion lehnt den Gedanken der Vereinheitlichung 
Bildungswesens ab. _._ ............... __ ._---_._----

Abstimmungsergebnis 

CDU nein 
SPD nein 
FDP nein 
GRÜNE nein 
AfD ja 

des 



Ifd. Nr. Antrag der 
des Fraktion/en 

Antrags 

09 AfD 

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 05 
zum Haushaltsgesetz 2019 

Antrag 

Kapitel 05 300 Umsetzung des EU-Aktionsplans zur Förderung 
Titelgruppen 66 des Sprachlernens und der Sprachvielfalt 

Absenkung des Baransatzes 

2019 Ansatz It. HH 2018 
von 13.600 Euro 13.600 Euro 
um 13.600 Euro 
auf o Euro 

Begründung: 
Fremdsprachenlernen ist eines der Kernziele schulischen Unterrichts und 
bedarf keines EU-Aktionsplanes zur Förderung des Sprachlernens und 
der Sprachvielfalt. 

Abstimmungsergebnis 

CDU nein 
SPD nein 
FDP nein 
GRÜNE nein 
AfD ja 
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Ifd. Nr. 
des 

Antrags 

10a 

14 

Antrag der 
Fraktion/en 

CDU 
FDP 

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 05 
zum Haushalt 2019 

Sachhaushalt 

Antrag 

Kapitel 05 300 Schule gemeinsam 

Titelgruppe 66 

Titel 686 66 

Zuschüsse und Zuweisungen zur Förderung von 
Schülerwettbewerben, Schülerakademien, der 
Landesschülerpresse, Schulpartnerschaften und 
Schüleraustauschen 
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 

Erhöhung des Baransatzes 

2019 

von 
um 
auf 

515500 Euro 
250.000 Euro 
765.500 Euro 

Begründung: 

Ansatz It. HH 2018 

515500 Euro 

Die mit Änderungsantrag zum Haushaltsentwurf 2018 zur Verfügung 
gestellten Mittel in Höhe von 250.000 Euro wurden verstetigt. In Ergänzung 
werden nun weitere Mittel in Höhe von 250.000 Euro eingestellt, um die 
stark nachgefragten Schulfahrten an Gedenkstätten, insbesondere der 
nationalsozialistischen politischer Gewaltherrschaft, im Inland und im 
europäischen Ausland auszuweiten. Diese Fahrten sollen verstärkt auch an 
Gedenkorten des DDR-Unrechts stattfinden. 

Abstimmungsergebnis 

CDU 
SPD 
FDP 
GRÜNE 
AfD 

ja 
ja 
ja 
ja 
ja 



Im Haushaltsjahr 2018 war die Beantragung erst ab Mai 2018 möglich, 
nahezu der vollumfängliche Förderrahmen wurde beantragt und genehmigt. 
In diesem Förderzeitraum konnten alle beantragten Fahrten bezuschusst 
werden. Um im Haushaltsjahr 2019 bei zu erwartender gleichstarker 
Nachfrage alle beantragten Fahrten fördern zu können, müssen zusätzliche 
Mittel zur Verfügung gestellt werden. 
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Ifd. Nr. Antrag der 
des Fraktion/en 

Antrags 

10b SPD 

16 

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 05 
zum Haushalt 2019 

Sachhaushalt 

Antrag 

Kapitel 05 300 Schule gemeinsam 
Titelgruppe 80 Zuschüsse und Zuweisungen zur Förderung von 

Schülerwettbewerben, Schülerakademien, der 
Landesschülerpresse, Schulpartnerschaften und 
Schüleraustauschen 

Titel 686 66 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 

Erhöhung der Mittel für die Durchführung von Schulfahrten an 
Gedenkstätten politischer, insbesondere der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft und im benachbarten Europäischen Ausland (Unterteil 7) 

Erhöhung des Baransatzes 

2019 
Ansatz It. HH 2018 

von 515.500 Euro 
515.500 Euro 
um 250.000 Euro 
auf 765.500 Euro 

Begründung: 

Derzeit beträgt der Haushaltsansatz 250.000 Euro, die Mittel sind aber 
häufig nach sechs Monaten bereits ausgeschöpft. Daher ist eine 
Verdoppelung geboten. 

Abstimmungsergebnis 

CDU ja 
SPD ja 
FDP ja 
GRÜNE ja 
AfD ja 



Ifd. Nr. Antrag der 
des Fraktion/en 

Antrags 

11 SPD 

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 05 
zum Haushaltsgesetz 2019 

Sachhaushalt 

Antrag 

Kapitel 05 300 Schule gemeinsam 
Titelgruppe 72 Offene Ganztagsschule im Primarbereich 
Titel 633 72 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 

Erhöhung des Baransatzes 

2019 Ansatz It. HH 2018 
von 393.048.600 Euro 330.437.500 Euro 
um 12.500.000 Euro 
auf 405.548.600 Euro 

Analog zu den Fördersätzen für Schülerinnen ohne sonderpädagogischen Förderbedarf, 
diese für Schülerinnen mit sonderpädagogischen Förderbedarf angehoben werden. 

Bisher ist neben der jährlichen Dynamisierung auch eine Erhöhung um 11 % der 
Fördersätze für die Schülerinnen ohne sonderpädagogischen Förderbedarf vorgesehen. 
Diese 11 Prozentpunkte sollen auch auf die mit sonderpädagogischen Förderbedarf 
angewandt werden. Daraus ergibt sich eine Summe von rund 12,5 Mio. €. 

------ - --- - -- - - --------- - -- ----------------------------------_ ... _------------------------------ ------

Abstimmungsergebnis 

CDU nein 
SPD ja 
FDP nein 
GRÜNE ja 
AfD nein 

I 

I 

- ---- - - -- -- --- ------------------------_ .. _----- I 
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Ifd. Nr. Antrag der 
des Fraktion/en 

Antrags 

12 AfD 

18 

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 05 
zum Haushaltsgesetz 2019 

Antrag 

Kapitel 05 300 Talent-Schulen 
Titelgruppe 76 

Absenkung des Baransatzes 

2019 Ansatz It. HH 2018 
von 3.655.800 Euro o Euro 
um 3.655.800 Euro 
auf o Euro 

Begründung: 
Durch die Förderung weniger Schulen wird keine Verbesserung des 
Leistungsniveaus in ganz NRW erreicht. Dieses Projekt fördert die 
Segregation im Bildungswesen. 

Abstimmungsergebnis 

CDU nein 
SPD Enthaltung 
FDP nein 
GRÜNE Enthaltung 
AfD ja 



Ifd. Nr. Antrag der 
des Fraktion/en 

Antrags 

13 GRÜNE 

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 05 
zum Haushaltsgesetz 2019 

Personalhaushalt 

Antrag 

Kapitel 05 300 Schule gemeinsam 
Titelgruppe 76 Talentschulen 
Titel 42276 Bezüger und Nebenleistungen der 

Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und 
Richter 

Reduzierung des Baransatzes 

2019 Ansatz It. HH 2018 
von 3.155.800 Euro 
um 3.155.800 Euro 
auf o Euro o Euro 

Begründung: 

Mit der Idee der Talentschulen will die Landesregierung nach eigenen 
Angaben die soziale Bildungsbenachteiligung bekämpfen. Mit 60 Schulen 
kommen gerade einmal 1 Prozent der Schulen in den Genuss gezielter 
Förderung. Grundschulen werden gar nicht berücksichtigt. Das Modell ist 
als wirksames Instrument nicht geeignet. Geeigneter ist eine Schärfung 
und ein Ausbau des Sozialindex. 

Abstimmungsergebnis 

CDU nein 
SPD ja 
FDP nein 
GRÜNE ja 
AfD ja 
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Ifd. Nr. Antrag der 
des Fraktion/en 

Antrags 

14 GRÜNE 

20 

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 05 
zum Haushaltsgesetz 2019 

Sachhaushalt 

Antrag 

Kapitel 05 300 Schule gemeinsam 
Titelgruppe 76 Talentschulen 
Titel 54776 Nichtaufteilbare sächliche 

Verwaltungsausgaben 

Reduzierung des Baransatzes 

2019 Ansatz It. HH 2018 
von 500.000 Euro 
um 500.000 Euro 
auf o Euro o Euro 

Begründung: 

Mit der Idee der Talentschulen will die Landesregierung nach eigenen 
Angaben die soziale Bildungsbenachteiligung bekämpfen. Mit 60 Schulen 
kommt gerade einmal 1 Prozent der Schulen in den Genuss gezielter 
Förderung. Grundschulen werden gar nicht berücksichtigt. Das Modell ist 
als wirksames Instrument nicht geeignet. Geeigneter sind eine Schärfung 
und ein Ausbau des Sozialindex. Mit dem Verzicht auf Talentschulen 
entfällt auch die Notwendigkeit der wissenschaftlichen Begleitung, für die 
die Mittel in dieser HaushaltsteIle vorgesehen waren. 

Abstimmungsergebnis 

CDU nein 
SPD ja 
FDP nein 
GRÜNE ja 
AfD ja 

, 
I 



Ifd. Nr. Antrag der 
des Fraktion/en 

Antrags 

15 GRÜNE 

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 05 
zum Haushaltsgesetz 2019 

Personalhaushalt 

Antrag 

Kapitel 05 300 Schule gemeinsam 
Titelgruppe 90 Geld aus Stellen zur Flexibilisierung der 

U nterrichtsversorgu ng 

Ergänzung der Erläuterungen 

Eine Kapitalisierung wird Schulen ermöglicht, sobald nach erfolgter erster 
Ausschreibung einer LehrersteIle diese nicht besetz werden konnte. 

Begründung: 

Die Kapitalisierung von LehrersteIlen unbesetzter LehrersteIlen ist nur mit 
Zeitverzug möglich. Zukünftig sollen Stellen, die im ersten Durchgang 
nicht besetzt werden konnten, direkt kapitalisiert werden können, wenn 
Schulen damit eine andere Unterstützung für sich ermöglichen können 
und wollen. 

Abstimmungsergebnis 

CDU nein 
SPD ja 
FDP nein 
GRÜNE ja 
AfD ja 
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Ifd. Nr. Antrag der 
des Fraktion/en 

Antrags 

16 GRÜNE 

22 

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 05 
zum Haushaltsgesetz 2019 

Personalhaushalt 

Antrag 

Kapitel 05 310 Öffentliche Grundschulen 
Titel 42201 Bezüge und Nebenleistungen der 

Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und 
Richter 

Erhöhung des Baransatzes 

2019 Ansatz It. HH 2018 
von 1.567.560.200 Euro 
um 67.499.000 Euro 
auf 1.635.059.200 Euro 1.366.585.700 Euro 

Begründung: 

Durch die Angleichung der Lehrerausbildungszeiten entfällt die 
Begründung für die ungleiche Bezahlung der Lehrämter. Deshalb sollen 
ab 1.8.2019 alle Lehrkräfte an Grundschulen, die zurzeit nach A 12 
bezahlt werden, nach A13 mit Strukturzulage (Laufbahngruppe 2.2.) 
hochgestuft werden. Außerdem sollen 500 zusätzliche Stellen nach einem 
veränderten Sozialindexschlüssel zur Verfügung zu stellen, um 
Grundschulen in Quartieren mit besonderen Herausforderungen ab 
1.8.2019 gezielt zu unterstützen. 

Abstimmungsergebnis 

CDU nein 
SPD ja 
FDP nein 
GRÜNE ja 
AfD nein 



Ifd. Nr. Antrag der 
des Fraktion/en 

Antrags 

17 GRÜNE 

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 05 
zum Haushaltsgesetz 2019 

Personalhaushalt 

Antrag 

Kapitel 05 320 Öffentliche Hauptschulen 
Titel 42201 Bezüge und Nebenleistungen der 

Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und 
Richter 

Erhöhung des Baransatzes 

2019 Ansatz It. HH 2018 
von 193.412.300 Euro 
um 7.521.000 Euro 
auf 200.933.300 Euro 203.952.600 Euro 

Begründung: 

Durch die Angleichung der Lehrerausbildungszeiten entfällt die 
Begründung für die ungleiche Bezahlung der Lehrämter. Deshalb sollen 
ab 1.8.2019 alle Lehrkräfte an Hauptschulen, die zurzeit nach A 12 bezahlt 
werden, nach A 13 mit Strukturzulage (Laufbahngruppe 2.2.) hochgestuft 
werden. 

Abstimmungsergebnis 

CDU nein 
SPD ja 
FDP nein 
GRÜNE ja 
AfD nein 
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Ifd. Nr. Antrag der 
des Fraktion/en 

Antrags 

18 GRÜNE 

--

24 

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 05 
zum Haushaltsgesetz 2019 

Personalhaushalt 

Antrag 

Kapitel 05 330 Öffentliche Realschulen 
Titel 42201 Bezüge und Nebenleistungen der 

Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und 
Richter 

Erhöhung des Baransatzes 

2019 Ansatz It. HH 2018 
von 488.873.000 Euro 
um 12.336.000 Euro 
auf 501.209.000 Euro 492.580.400 Euro 

Begründung: 

Durch die Angleichung der Lehrerausbildungszeiten entfällt die 
Begründung für die ungleiche Bezahlung der Lehrämter. Deshalb sollen 
ab 1.8.2019 alle Lehrkräfte an Realschulen, die zurzeit nach A 12 bezahlt 
werden, nach A13 mit Strukturzulage (Laufbahngruppe 2.2.) hochgestuft 
werden. 

-----------------------------

Abstimmungsergebnis 

CDU nein 
SPD ja 
FDP nein 
GRÜNE ja 
AfD nein 



Ifd. Nr. Antrag der 
des Fraktion/en 

Antrags 

19 GRÜNE 

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 05 
zum Haushaltsgesetz 2019 

Personalhaushalt 

Antrag 

Kapitel 05 350 Öffentliche Sekundarschulen 
Titel 42201 Bezüge und Nebenleistungen der 

Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und 
Richter 

Erhöhung des Baransatzes 

2019 Ansatz It HH 2018 
von 164.446.200 Euro 
um 3.939.000 Euro 
auf 168.385.200 Euro 166.660.700 Euro 

Begründung: 

Durch die Angleichung der Lehrerausbildungszeiten entfällt die 
Begründung für die ungleiche Bezahlung der Lehrämter. Deshalb sollen 
ab 1.8.2019 alle Lehrkräfte an Sekundar-, Gemeinschafts- und 
Primusschulen, die zurzeit nach A 12 bezahlt werden, nach A 13 mit 
Strukturzulage (Laufbahngruppe 2.2.) hochgestuft werden. 

------- -------------

Abstimmungsergebnis 

CDU nein 
SPD ja 
FDP nein 
GRÜNE ja 
AfD nein 

--
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Ifd. Nr. Antrag der 
des Fraktion/en 

Antrags 

20 GRÜNE 

26 

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 05 
zum Haushaltsgesetz 2019 

Personalhaushalt 
Antrag 

Kapitel 05 380 Öffentliche Gesamtschulen 
Titel 42201 Bezüge und Nebenleistungen der 

Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und 
Richter 

Erhöhung des Baransatzes 

2019 Ansatz It. HH 2018 
von 1.129.444.200 Euro 
um 16.429.000 Euro 
auf 1.145.873.200 Euro 1.055.016.400 Euro 

Begründung: 

Durch die Angleichung der Lehrerausbildungszeiten entfällt die 
Begründung für die ungleiche Bezahlung der Lehrämter. Deshalb sollen 
ab 1.8.2019 alle Lehrkräfte an Gesamtschulen, die zurzeit nach A 12 
bezahlt werden, nach A13 mit Strukturzulage (Laufbahngruppe 2.2.) 
hochgestuft werden. 

Abstimmungsergebnis 

CDU nein 
SPD ja 
FDP nein 
GRÜNE ja 
AfD nein 


